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< lu S  dem allernnterthänigsten Bedenken der Behufs Untersuchung der Successions-Verhältnisse der 

Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg allerhöchst ernannt gewesenen, im offenen Briese vom 

8ten Z u li d. I .  erwähnten Commission, sinh die Resultate der über die Succession in das Herzogthum 

Schleswig angcstellten Prüfung folgendermaßen zusammengcfaßt worden.

Das Herzogthum Schleswig bildete von Alters her einen Theil des Königreichs Dänemark. 

Die Herzoge, deren Verwaltung es seit dem elften Jahrhundert von Zeit zu Zeit unterlegt ward, wa

ren weder Vasallen der dänischen Krone noch Regenten eines selbstständigen Landes. Erst die Herzoge 

ans König A b e l s  Stamme suchten die Berechtigung zur Verwaltung der ihnen überlassenen Provinz i n  

eine erbliche Lehusolge zu verwandeln. Rach ihrem Aussterben ertheilte'Köuigin M a r g a r e t h a  den Gra- 

V ' W Ho'stein der Schanönburg-Reudsburgischen^ iuie "ras Herzogtum förmlich «zu £ehü> x

Der letzte ans dem Mannsstamme dieser Herzoge, Graf Adolph V III zu Holstein suchte seinen 

Schwestersohn, C h r i s t i a n ,  Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst, die Erbfolge in seine Besitzungen 

zu verschaffen und bewog die Schlcswigschen Stände, demselben die Eventual - Huldigung zu leisten. 

Als aber Graf C h r i s t i a n  später zum Dänischen König erwählt war, ertheilte er den Stäude« auf 

den Grund der als Urkunde nicht vorhandenen Waldemarischcn Constitution die Zusage: es solle das 

Herzogthum nie mit dem Königreich vereinigt oder verbunden werden.

Rach Herzog A d o l p hs  Tode hatten auf Holstein die Grafen zu Schauenburg-Pinncberg ein 

schwer bestreitbares Erbrecht. Für Schleswig konnte es zweifelhaft erscheinen, ob König C h r i s t i a n  

dasselbe nach Geblütsrecht für sich in Anspruch nehmen: oder als Lehnsherr einzichen, oder endlich ei

nem seines Stammes zu Lehen reichen werde.

Da aber König C h r i s t i a n  den Wunsch seines Oheims festhiclt, in beiden Landen ungetrennt 

zu succcdiren und auch die Einwohner die Begründung einer festeren Verbindung vor Allem hochschätz- 

tcu, ward das einzige M itte l ergriffen um diese bewahrt und befestigt zu sehen. T ie zweifelhafte 

Frage ward durch gemeinsame Wahl von Ritter- und Landschaft des Herzogthums Schleswig, sowie 

drr Grafschaften Holstein und Stormarn entschieden und dieselben wählten König C h r i s t i a n  I von 

Dänemark ungeachtet der erwähnten Zusage zu ihrem Landesherrn (1460)« Die Ansprüche der 

Schaüenburgischest Grafen wurden abgcfundcn, nachdem der König beiden Landen ihre Selbstständigkeit 

und enge Verbindung bestätigt, sowie das Wahlrecht der Stände anerkannt hatte.



Bei den ersten Landestheilungen unter den Söhnen und dann unter den Enkeln König Chr i 
stians machten die Stände von diesem Recht keinen Gebrauch und huldigten erst zwei, dann drei re
gierenden Herrn zugleich. Als aber Herzog Johann der Jüngere, Stifter der Sonderburgischen Linie, 
gleichfalls Anspruch auf die Erbhuldigung machte, verweigerten die Stände dieselbe und so gab es im 
Herzogthum Schleswig seit dem Tode Johanns des Aelteren nur zwei regierende Linien, die König
liche und die Gottorpische. Dieselben hatten in der Weise gctheilt, daß beide in ihrem privativen An- 
theil gleich berechtigt, über Prälaten, Ritterschaft und Städte — oder die ständischen Vertreter des gan
zen Landes — die gemeinschaftliche Regierung führten. Die Königliche Linie hatte den dritten Theil 
ihrer Hälfte an die Sonderburgischen Herzoge abgetreten; ihr Chef war als König von Dänemark 
Lehnsherr des ganzen Herzogthums und wie er selbst, so mußten die Gottorpischen und die Sonder- 
burgischen Herzoge bei ihm ihre Lehne muthen.

Die Verpflichtung und Berechtigung hiezu ward näher bestimmt durch den Odenseer Vertrag 
(1579), demzufolge jeder Herzog zu Holstein Oldenburgischen Stammes berechtigt sein sollte, die I n 
vestitur mit dem Herzogthum Schleswig zu suchen, insoweit er nicht bereits abgesunden worden. Dem
gemäß wurden die regierenden Herrn in der nächsten Periode regelmäßig mit dem ganzen Herzogthum, 
die von der Erbhuldigung und der Mitregierung über das Herzogthum ausgeschlossenen Sonderburgi- 
schen Herzoge mit ihrem anererbten Antheil rntd der gesammten Hand am Herzogthum Schleswig, so
wie M^LarHe Fellnern belehnt. Außerdem N U r'das Verhältniß der Herzoge zu einander sowie zur 

Krone Dänemark [durch die s. g. Ewige Union, eine Verpflichtung zu guter Freundschaft und Kriegs
hülfe, näher bestimmt.

Zu den schon angegebenen Vorzügen der regierenden Linien trat im siebzehnten Jahrhundert 
noch der wichtige Unterschied, daß die Landstäjibe ihnen gegenüber auf ihr Wahl- oder VerwersungSrecht 
zu Gunsten des jedesmaligen Erstgebornen verzichteten, daß also in deren von jetzt an untheilbaren 
Besitz auch eine feste Erbfolge Statt fand, während die Stände der Sonderburgischen Linie fortwäh
rend die Erbhuldigung verweigerten. .Diesem Mangel wurde, wie weiter unten zu erwähnen ist, in 
keiner Weise abgeholfen und so blieb, was das Verhältniß zn den Landständen angeht, das Erbrecht 
dieser Linie beständig in Frage gestellt.

Durch die Friedensschlüsse von Rothschild und Kopenhagen von 1658 und 1660 verlor Däne
mark seine Provinzen jenseits des Sundes und die Lehnherrlichkcit über den Gottorpischen Antheil von 
Schleswig. I n  den Souvcrainetätsdiplomen vom 12tcn Mai 1658 wurden wie der Herzog Fr ie
drich III von Gottorp, so König Friedrich III als Herzog zu Schleswig von der Lehnpflicht gegen 
das Reich und die Krone Dänemark gänzlich lrbcrirt und losgesprochen, und erhielten für sich und ihren 
Mannsstamm über das Herzogthum Schleswig (sowohl über den privativen als den gemeinschaftlich re
gierten Antheil) die Souverainetät „mit allen ihren Ehren, Würden und Vorsitzen". Die Krone Dä
nemark begab sich aller Lehn-, An- und Zusprüche, namentlich des juris infeudalionis et sublimis do
minii. Dabei wurden außer den Privilegien der Unterthanen und der Unveräußerlichkeit des nunmehr
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souverainen Besitzes alle mit Aufhebung des Lehnverbandes vereinbare Verträge und namentlich die 
Ewige Union der Herzoge zu Schleswig mit dem Reich Dänemark ausdrücklich Vorbehalten und be

stätigt.
Es ist bekannt, daß sowohl der Rendsburger Vergleich von 1675, Kraft dessen Herzog C h r i 

st ian Albrecht  vou Gottorp auf alle im Kopenhagener Vergleich vom 12ten Mai 1658 erlangten 

Dortheile wieder verzichtete, als auch die im Jahre 1676 erfolgte Sequestration des Gottorpschen Ait- 

theils ohne Folgen blieb, indem der Herzog durch den Frieden von Fontainebleau (1679) in den sou- 

verainen Besitz seines Antheils wieder eingesetzt ward.

Neue Streitigkeiten und Verwicklungen veranlaßten aber König Chr i s t i an  V denselben durch 
ein Patent vom 30sten Mai 1684 eiuzuziehen und förmlich mit dem seinigen zu vereinigen. I n  die

sem Patent erklärt der König, unter Berufung auf die vom Herzoge verletzten Unionen und Erbver

träge, daß er dessen Antheil am Herzogthum einziehen und mit dem seinigen vereinigen wolle. Er ge

biete demnach Prälaten, Ritterschaft, Städten, auch gesammten Eingesessenen, geistlichen und weltlichen, 

des Herzogthums, Ih n  hinfüro für ihren alleinigen Landesherrn im Herzogthum Schleswig zu erken

nen, wogegen Er ihnen ihre gesammten Privilegien, Rechte und Gerechtigkeiten confirmire, und sie sammt 

und sonders in seinen Königlichen landesherrlichen speciellen Schutz nehme.
Durch ein ferneres Patent vom 28sien Juni 1684 wurden darauf Prälat, Ritterschaft und 

Besitzer adeliger Güter zum 9ten Julius desselben Jahrs nach Gottorp entboten, um dem Könige als 
alleinigem souvcraincn Landesherr» den schuldigen Eid der Treue 51t leisten. Dieser Eid wurde denn 
auch am gedachten Tage geleistet, und zwar dem Könige und dessen rechtmäßigen Erbsuccefforen in der 
Regierung, wobei am Eingänge wiederholt ist, daß derselbe den Gottorpschen Antheil einzuziehen und 

mit dem seinigen zu vereinigen für gut befunden habe. Am Schluß geloben die Schwörendem dem Kö

nig als ihrem souvcraincn König und Landesherrn Treue und Gehorsam.

Aus dem darüber aufgenommenen Protocol! ist anzuführen, daß einigen Gottorpschen Beamten 

auf die Frage, wie sich ihre künftigen Dienstverhältnisse gestalten würden, gerathen ward, sich nunmehr 

als treue Schleswigsche Untcrthancn zu comportiren und den fürstlichen Dienst aufzugeben.
Nachdem durch den Altonacr Vergleich von 1689 und den Traventhaler Frieden vou 1700 der 

Herzog von Gottorp abermals in die Souverainetät restituirt worden, trat zwischen den beiden regie
renden Linien ein besseres Vernehmen ein. Obwohl zwischen Dänemark und Schweden im Jahre 1709 

der Krieg wieder ausbrach, wurden die meisten Streitpunkte zwischen dem Königlichen und dem Her

zoglichen Hause durch den Rendsburger Vergleich vom 1712 ausgeglichen, uud der Administrator des 

herzoglichen Antheils sicherte wiederholt Freundschaft und strenge Neutralität zu. Im  Anfänge des 
Jahrs 1713 aber wurden den Schweden die Thore der Festung Tönningen geöffnet und so die Feind

seligkeiten begonnen. König Fr iedr ich IV  nahm dnranf im März 1713 den Gottorpschen Antheil 

der Herzogtümer in Besitz/ und der Schleswigsche wurde als erobertes Land angesehen.

1*
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Als solches wurde letzterer Antheil schon vor dem Friedenschluffe von 1720 Gegenstand von 
Verträgen mit europäischen Mächten.

Dänemark, welches mit seinen Alliirten die Schwedischen Besitzungen in Deutschland erobert 
hatte, cedirte die mit seinen Waffen gewonnenen Fürstenthümcr Bremen und Verden an Georg I  ge
gen eine Geldsumme und die einzige Verpflichtung, das eroberte Schleswig contra quoscunque verthei- 

digen zu helfen und an der etwänigen Entschädigung des früheren Besitzers Theil zu nehmen. Eng
land erneuerte diese Garantien den 2Zsten Juni 1720 beim allgemeinen Frieden, als Schweden die 

Bestimmung wegen Schleswig den vermittelnden Mächten, England und Frankreich, überließ. Aus 
Englands Antrag hatte auch Frankreich der Krone Dänemark, gegen deren Verzicht auf Schwcdisch- 

Pommern, Rügen und Wismar, den Fürstlicher! Theil von Schleswig und das Herzogthnm Schleswig, 

wie dessen Besitz der Krone Dänemark schon von England gewährleistet worden war, unterm Uten 

Juni desselben Jahrs garantirt.

Fr iedr ich IV  hegte keinen Zweifel an seinem Rechte, jure belli über den von Dänemark er
oberten Antheil zu Gunsten Dänemarks zu verfügen und diesen: ganz Schleswig zu incorporiren. Auch 

konnte der König im Herzoge nicht sowohl einen Mitregenten sehen, den Er, der König, vertreibe, als 

den Souverain eines völlig selbstständigen Landes. Wie dem Königlichen Hause vom Herzoglichen die 

Souverainetät und später sogar das Recht zu Bündnißen innerhalb der Gränzen der Union abgerun
gen war, so hatte letzteres die vollständige Aufhebung der Communion zwischen den beiderseitigen An-, 
theilen mehr und mehr dnrchzuführen gesucht. Schon der Copenhagener Vergleich vom 12ten Mai 
1658 beweist, daß das Herzogliche Haus vorläugst diese Trennung gewünscht hatte, und was die Städte 

angeht, erreichte es dieselbe im Traventhaler Frieden dahin, daß dessen dritter Artikel bestimmter „also 

hingegen hat in denen übrigen schon getheiltett Landen, Aembtern und Städten, als dem Seinigen, je
der die sonveraine und hohe Landessürstliche Gewalt ganz und allein und privative zu erercircn, und 

soll von dem ändern Theil unter dem Prätert einiger Communion, oder was Vorwandt sonst sein möchte, 
zu keiner Zeit daran einige Behinderung oder Einwand geschehen".

Unter solchen Verhältnissen sah König Fr iedr ich IV alle und jede Ansprüche des Hauses Got- 

torp an Schleswig durch dessen Verbindung mit dem Feinde, wobei es schon auf eine Theilung König

licher Lande abgesehen gewesen war, als völlig erloschen an, eine Erlöschung, die nicht bloß den Verlust 
der Besitz- und Erbrechte jenes Hauses auf den Gottorpischcn Antheil zur Folge haben, sondern, als 

Frucht des Krieges, zugleich dessen eventuelle Erbansprüche auf die allezeit Königliche Hälfte vernichten 

mußte. Als nach den Garantien Frankreichs und Englands auch politische Rücksichten für die Incor

poration des ganzen Herzogthums nicht mehr hemmend befunden wurden, ward der Entschluß dazu 

entschieden gefaßt.
I. Die Absicht der Einverleibung Schleswigs und Dänemark beurkundet sich in allen Berathun

gen, welche dem Patent vom 22sten August 1721 und der Erbhuldigung vom 3teu und 4ten Septem

ber 1721 vorhergingen. Es bezeugt sie eine Erklärung, ganz von der Hand des Königs, wodurch er
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den G ründen  fü r  solche Einverleibung vor denen entschieden den V orzug gicbt, die dagegen in  B etracht 
gestellt w aren.

II. D a ra u f  wurde durch das P a te n t und die nachfolgende Erbhuldigung die In c o rp o ra tio n  
vollzogen.

Parteigeist oder B efangenheit haben es verkannt. D ie s  könnte neben so vielem Anderen, w as 
von daher zur Entstellung oder Verschweigung der W ahrheit ausgegangcn, auch fernerhin unbeachtet 
bleiben. W enn  aber in  der unterm  L isten  December 1 8 4 4  eingcreichten Vorstellung der Holsteinischen 
S tändeversam m lung, weil hiebei aus einem unvollständigen Abdruck des P a te n ts  vom LLstctt August 
1 7 2 1  geschöpft sein w ird, au f solche Verkennung alle die Schlüsse gebaut werden, deren Ergebniß der 
Ausschluß einer weiblichen Nachfolge a u f dem Dänischen T h ro n  von der Succession in das Herzogthum 
Schlesw ig sein soll, so dürfte cs sehr nöthig sein, die W ahrheit herzustellen.

D e r  wahre W o rtla u t des P a te n ts , nach dessen von F r i e d r i c h  IV, unter beigedrucktem K önig
lichen S ieg e l, unterschriebener O rig in a lau sfe rtig u n g , womit auch der derzeitige zur öffentlichen B ekann t
machung des P a te n ts  veranstaltete officielle Abdruck desselben übereinstimmt, lau tet wie fo lg t:

" W ir  F r i e d r i c h  d e r  V i e r t e ,  von G o tte s  G naden, K önig zu Dännemarck, N orwegen, der W en 
den und G o th en , Hertzog zu S ch lesw ig , H olstein , S to r m a r n ,  und der D ithm arschen, G ra ff  zu 
O ldenburg und D elm enhorst rc. rc. Entbieten denen W ohlw ürdigen , E hrw ürd igen , W ohl Edlen, 
Edlen und E hrsahm en , P rä la ten , sämbtlichen von der R itterschaft und anderen, so einige adeliche 
G ü te r  im  Hertzogthum Schlesw ig besitzen, Unsere G nade und ist I h n e n  au s  denen im  Druck 
e rn an irten  Schrifften zur G uüge bekandt, welchergestalt der Hertzog von H olste in , aller so wohl 
schrifft- a ls  mündlichen, auch, durch dessen M in is tro s , wiederhohleten Versicherungen und S in c e ra -  
tio n s  schnür strar zuwieder, sich n o to rie  zn U ns gedrungen und durch dessen co llusion  m it U n- 
ferm damahligen Feinde und erfolgte würckliche E in räum ung  der Festung Tönniugen sich treuloser
weise gegen U ns declariret und öffentlich a ls  A g g re s so r  auffgesühret, ja  so gar, wegen verm eint
licher Theilung Unserer Länder, m it dem Feinde sich eingelassen, und T rac ta ten  darüber errichtet, 
auch gedachter Hertzog bei dessen erfolgter rn a jo ren n ite t, sothane D ero  O ncle des A dm inistratoris 
geführte Conduitc in allem approb irc t und guth geheißen, daß W ir  dahero bewogen w orden, des 
Hertzogen C a r l  F r i e d r i c h s  zu Holstein gehabten A ntheil im Hertzogthum S ch lesw ig , a ls  
ein in  beschwehrlichcn Z eiten unrechtmäßigerweise von der Crohne Däncmarck abgerissenes P e rtin en s , 
wieder in P o ssessio n  zn nehmen. W arn t nun durch den , m ittelst göttlicher V erle ihung , zwischen 
U n s und dem Könige und der Crohne Schweden tut Ju lio  A o . 1 7 2 0  geschlossenen und Unter
zeichneten auch darauff würcklich ra tific irten  F rieden , so daittt durch die darüber von dett bccdcn 
K ö n ig en , a ls  gewesenen M ediatoren  erfolgte fo rm elle  und so lem ne G aran tien , fü r  UnS und 
Unsere Königliche (5tb - S u ccesso res  an  der R egierung, die Ewige und ruhige Besitz- und B eherr
schung des gantzen HertzogthumS S chlesw ig und folglich auch des hicbeoor gewesenen Fürstlichen 
A ntheils in jetzt besagtem Hertzogthum darin  fcstgesctzet und versichert w orden, und W ir  dann
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solchemnach entschlossen, selbigen Antheil mit dem Unserigen zu vereinigen und zu i ncorpor i -  
ren und Dero Behueff von den gesambten Eingesessenen Ständen Unsers Hertzogthums Schleß- 

wig, als Prälaten, der Ritterschafft, Städten, Ambts- und Landschaffts-Einwohnern und Unter- 
thanen die alleinige Erb-Huldigung, durch gewiffe dazu Verordnetc und authorisirte Commissarien 
einnehmen, die gesambte Eingeseffene des gewesenen Fürstlichen Antheils, Geist- und Weltliche, 

wes Standes und Condition Sic auch seyn, Ihrer hiebevorigen Epdes-Pflicht, womit Sie dem 

Fürstlichen Hause verwandt gewesen, cntschlagcn und selbige, Krafft obermelten Frieden-Schluffes 
und der darüber erhaltenen Garantien unter Unserer Königlichen Souverainen und alleinigen 

Erb- und Landesregierung bringen und den Eyd der Treue ablegen zu lassen; Als gebiethen und 
befehlen W ir Prälaten und denen von der Ritterschafft wie auch denen jenigcn, so adeliche Güther 

in mehr gedachtem Hertzogthum Schleßwig innehaben und besitzen, Krafft dieses Unseres offenen 

Patents, allergnädigst und Ernstlich, daß Sie Sich den 4 des instehcnden Monats Septembris, 
als am Donnerstage nach dem 12ten Sonntage Trinitatis, Sambt und Sonders auf Unserm 

Schlosse Gottorff, als woselbst W ir Uns jetzo Persöhnlich aufhalten, zu dem Ende einfinden, umb 

Unsere allergnädigste Intention des falls weiter zu vernehmen und daranff Uns, als Ihren mtn- 

mebro alleinigen Souverainen Landes-Herrn, besagtermassen den schuldigen Evd der Treue zu 
leisten und abzustatten, wie W ir dann auch allergnädigst wollen, daß von denen Geistlichen alhicr, 
die Probste alleine erscheinen sollen; denen übrigen Geist- und Weltlichen Bedienten, Magistraten 

in den Städten und übrigen gesambten Eingesessenen Unterthanen der gewesenen Fürstlichen Städ
ten, Aembter und Landschafften aber, mandiren und befehlen W ir hiemit allcrgnädigst und 
Ernstlich, daß sie sich auf Ahrt und Weise, wie ihnen solches von Unseren dazu verordnetcn und 

authorisirtem Commissarien nach und nach, in Unserm Nahmen, wird intimiret und injungiret 

werden, zu Abstattung des Eydes der Treue an Uns, als ihren alleinigen Souverainen Landes
herr» an denen bestirnten Ohrten Persöhnlich sistiren und Unfern allergnädigsten Willen weiter 
vernehmen sollen; Wohingegen sie alle Königliche Gnade, Schutz und Gerechtigkeit zu gewarten 

haben; Diejenige aber, so ohne erhebliche Ehehafftcn, welche sie glaubwürdig zu bescheinigen schul
dig seyn sollen, auß bleiben werden, gebührend zu Rede gestcllet und nach befinden angesehen 

werden sollen. Wornach jedermänniglich sich alleruntcrthänigst zu achten. Uhrknndlich unter 
Unserm Königlichen Handzeichen und fürgedrucktem Insiegel. Geben auff Unserm Schloß Got

torff, den 22sten Augusti 1721,”

/ r i edri ch R.

(v )
<£. Jehesttdl.
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Durch dieses Patent wurde das ganze Herzogthum Schleswig dem Königreich Dänemark 

incorporirt.
Um dies zu erkennen, ist die Verfügung "selbigen Antheil mit dem Unserigen zu vereinigen und 

zu incorporiren" (letztere drei Worte sind bei der Vorstellung der Holsteinischen Ständeversammlung 
nicht zur Erwägung gekommen) nur so zu lesen, wie sie gelesen werden muß, nämlich: den fürstlichen 

Antheil mit dem Königlichen zu vereinigen und mit (zugleich mit) dem Königlichen zu incorporiren, 

und zu dem Behuf rc.
Daß die vereinigten beiden Antheile dem Königreich Dänemark incorporirt wurden, war die 

nothwendige Meinung, nicht allein weil der König im Patent schon gesagt hatte, daß er bewogen wor
den sei, den Fürstlichen Antheil im Herzogthum Schleswig, als ein in beschwerlichen Zeiten von der 

Krone Dänemark abgekommenes Pertinens, wieder in Possession zu nehmen, sondern weil jene diSpo- 
sitiven Worte die Beziehung auf sein tractatmäßigcS und garantirtes Recht auf ganz Schleswig, und 

darum auch mit Einschluß dcS Gottorpschen TheilS, zum unmittelbaren Vordersatze haben. Da die 
Landestheile, welche die Antheile des Königs und des Hauses Gottorp bildeten, so lauge es ein Her

zogthum Schleswig gegeben hat, hierin corporirt waren, so konnten sie schon deshalb nicht mehr sich 

selbst, sondern nur Dänemark incorporirt werden sollen.
Zu der Absicht des Königs, den Eiden, die Er vorschrieb, und allen Vorbereitungen tritt also 

die Logik der ganzen Tertfolge und der richtige Wortgebrauch, um einen anderen Sinn des Patents 
auszuschließen.

Wollte ferner der König — was er entschieden wollte — das Herzogthum Schleswig incorpo

riren, so konnte er den fürstlichen Antheil nicht allein Dänemark incorporiren, Er mußte denselben erst 

mit dem Königlichen vereinigen, um sie zusammen Dänemark zu incorporiren.
Das that der König und daß er es thue sagte Er.

Auch sagte er es so, daß ein anderes Verständniß zugleich die Sprache gegen sich hat.
Denn man incorporirt nicht ein Land mit dem ändern, sondern dem anderen, wenn man nicht 

beide einem Dritten incorporiren will, welches hier nur Dänemark sein konnte.
Daß es dieses sein sollte, dafür zeugt denn endlich auch noch, daß Fr iedr ich IV das Schles- 

wigsche Wappen aus dem Mittelschilde, worin es mit denen von Holstein, Sbrumm und Dithmarschen 

seinen Platz hatte, in den Hanptschild neben die Wappen von Dänemark und Norwegen erheben ließ.

Wenn man nun, nach allem, noch das was Fr iedr ich IV wollte und auösprach, mit der Ab

sicht und dem Vornehmen C h r i s t i a n s  V vergleicht, so muß jeder Zweifel an der Richtigkeit der im 
Vorstehenden begründeten Meinung schwinden.

Gerade weil es sich im Jahre 1684 nur von einer Vereinigung des Gottorpschen Antheils von 

Schleswig mit dem Königlichen handelte, wird um so weniger in Abrede gestellt werden können, daß 

1721 mehr als eine solche Vereinigung beabsichtigt und ins Leben gerufen wurde. Zn allen betref

fenden Urkunden von 1684 fehlen gerade die Zusätze, welche dem Patent und dem Huldigungseide von
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1721 ihre Bedeutung geben. Das Wort "incorporiren", die Bezeichnung der früheren Stellung 

Schleswigs zur Krone Dänemark, die genaue Bestimmung der Erbsuccefsoren als der Secundum teno

rem legis regiæ snccedircnden —  alles dieses vermißt man; es kann also im Jahre 1721 nicht ohne 

Absicht und Wirkung hinzugekommen sein.
Daß im Jahre 1684 eine Veränderung der staatsrechtlichen Stellung Schleswigs nicht bezweckt 

ward, geht noch daraus hervor, daß während Friedr ich IV im Einberufungspatent die ritterschast- 

lichcn Privilegien nicht erwähnt, und auch später deren Bestätigung verweigerte, C h r i s t i a n  V nach 
eingenommener Huldigung die Privilegien der Schleswigschen Ritterschaft (so weit diese seiner souve- 

raincn alleinigen Negiernng und "dem anjetzo an Uns erneueten und vorgegangenen actui homagiali", 
nicht widersprachen) vollständig confirmirte.

Es verdient noch bemerkt zu werden, daß Sonderburgische Herzoge, welche sich im Besitz von 
Gütern in Schleswig befanden, damals nicht zur Huldigung gezogen wurden.

Zur Vergleichung wird der Schluß des Patents vom 30ten Mai 1684 hier ausgenommenr 

"S o  haben W ir Uns dahero und weilen die Sachen ohne gäntzlichen unterhalt der Fürsten- 

thümer nicht länger in solchem verwirreten Zustande verbleiben können, gcnöthigt befunden, die in 

den Rechten der Dölcker zugelafsene Gegenmittel endlich zur Hand zu nehmen, und zu Unserer und 
Unsers Estals Sicherheit-, den Anthcil des Hertzogthumbs Schleswieg, so Jhro Lbd« biöhero 
besessen, einzuziehen, und mit dem Unsrigen wiedernmb zu vereinigen. Gebieten uittb befehlen 
demnach allen und jeden Unsern Prälaten, denen von der Ritterschafft, Städten und Ständen, 

auch gcsambten Eingesesiencn, Geist- und Weltlichen Gedachten, Unsers Hertzogthumbs Schleswig, 
bei Unserer Königlichen Ungnade und Verlust Ihrer Haab und Guter, auch Privilegien, Freiheit, 

und Gerechtigkeiten, daß sie hinführo Uns für Ihren alleinigen Souverainen Landesherren in 

besagtem Hertzogthumb Schleswig erkennen, Treu, hold und gewärtig sein, und alles dasjenige 
leisten, was getreuen und gehorsamen Land-Ständen und Unterthancn Ihrem Souveränen Lan
desherrn zu thun und zu leisten schuldig. Wohingegen W ir dieselbe samht und sonders in Un
sern König!, landesfürstl. specialen Schutz nehmen, auch gegen alle Gewalt kräfftiglich vcrtrctten, 

dero sowol gesambte, alß auch eines jeden particuliere wolhcrgebrachtc Privilegia, Rechte und 

Gerechtigkeiten, für Uns und Unsere Königl. Erbsuccefforen, allergnädigst confirmiren, und darbet 

ZU allen Zeiten Königl. mainteniren, und handhaben wollen. Wornach sich ein Jeder allerun- 
terthänigst zit achten. Uhrknndlich Unter Unserm Königl. Handzeichen und fürgedrucktenr 

Jnsiegell."

Geben auf Unserm Schloß zu Rcnßbnrg den 30ten Mai 1684,

C l j r i f t i t t  n

( I ,  S.)
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D er Geschichtschreiber und Zeitgenosse F r i e d r i c h s  IV, A n d r e a s  H o j e r ,  hat so wenig die 
unter Ih m  mit dem Herzogthum Schlesw ig vorgegangene Veränderung (im  Bande der Protocolle über 
die Huldigungen „das F r i e d r i c h  d e m  IV vorbehaltene große Werk der Wiedervereinigung dieses Her
zogthums mit der Chrone Dennemark" genannt, „um es in D ero Nachkommen unauflöslich an die 
Königliche Linie zu verknüpfen") a ls dessen cognatische Vererbung verkennen können und verkannt. 
Während er letztere in den Vorlesungen über sein Staatsrecht lehrte, äußert er sich, im „Leben F r i e 
d r i c h s  IV", (II. S e ite  5 3 )  über die Wiedervereinigung in folgender W eise:

„W eil auch König F r i e d r i c h  nunmehro alleiniger Souverain  des Herzogthums Schlesw ig war, 
und dessen Besitz mit dem Scepter völlig vereinigt hatte, so sähe er es für gut an, das S ch les-  
wigsche W apen, so bisher im Mittelschilde die erste S te lle  gehabt hatte , nnnmehro daraus weg, 
und in den Hauptschild unter die sonveraincn Reiche und außer dem Römischen Reiche belegenen 
Provinzen zu versetzen, und also den Mittelschild bloß den dreien, zu Deutschland gehörigen 
Fürstenthümern Holstein, Storm arn und Dithmarschen, wie den Herzschild den Grafschaften 
Oldenburg und Delmenhorst zu überlassen. Welches also bis an K önig F r i e d r i c h s  Tod geblie
ben, nachher aber wieder geändert, und die vorige Einrichtung des ganzen Königlichen W apens  
von neuem angenommen ist."

III. F r i e d r i c h s  IV Absicht ging wirklich dahin, Schlesw ig zu einer Provinz von Dänemark 
zu mache». Nachdem Er es als ein Herzogthum m it Dänemark vereinigt hatte, wie es Jahrhunderte 
als solches mit Dänemark verbunden gewesen war, verwirklichte Er diese Absicht nicht. Daher beschränk
ten sich auch die Wirkungen der Incorporation auf den Uebergang der Königsgesetzlichen Erbfolge aus 
Schlesw ig und auf die alleinige souveraine Regierung über dies Herzogthum mit den Folgen, die sich 
hieran rechtlich und historisch knüpften. D aß  in der dem Könige und den Königlichen ErbsucceSsoren 
zu leistende» und geleisteten Erbhuldigung unter „Krone" die Dänische, und unter ”L ex  regia” das 
Königsgesetz zu verstehen gewesen und verstanden worden, bedarf aus den Vorberathungen, zur Entfer
nung jedes Zweifels darüber, keines Nachweises mehr, nachdem dem Patent vom 22sten August 1 7 2 1  
sein vollständiger Tert und hiedurch seine M einung zurückgegeben worden.

Auch steht der Begründung der Erbfolge des Königsgesetzes für ganz Schleswig nicht entgegen, 
daß das Erbstatut F r i e d r i c h s  III von 1 6 5 0  nicht für den altköniglichen Antheil ausdrücklicher außer 
Wirksamkeit gesetzt wurde. D ie s  Erbstatut siel mit dem Königsgesetz hinsichtlich der Erbfolge zusam
men, bis auf des letzteren Succcssionsordnung für die weibliche Nachkommenschaft F r i e d r i c h s  I I I .  
M it diesem Theile feines In h a lts  ergänzte das Königsgesetz, bei der Incorporation des ganzen Herzog
thum s Schlesw ig, von selbst des Erbstatut, oder es trat das Königgesetz a ls Erbfolgegesetz an dessen 
S te lle . D er Publication bedurfte das Königgesetz in dieser Eigenschaft nicht. S o  wenig das Erbsta
tut F r i e d r i c h s  III  von 1 6 5 0  zu seiner Geltung eine —  ihm nie zu Theil gewordene —  Verkün
dung im altköniglichen Antheil bedurft hatte, so wenig erforderten sie die im Königsgesetz enthaltenen

2
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erbrechtliche» Bestimmungen Fr iedr ichs I I I  von 1665 im Herzogthum Schleswig zu ihrer Geltung 
dafür seit dem Patent vom 22sten August 1721.

Für die Anerkennung der alleinigen Souverainetät waren im altköniglichen Antheile keine Local
huldigungen nöthig; diese waren deshalb nur für den fürstlichen und in den der gemeinschaftlichen 
Regierung unterlegenen Districten einzunehmen.

Von staatsrechtlicher Bedeutung in Anerkennung der Erbfolge des Königsgesetzes für das Her
zogthum war dagegen die Erbhuldiguug, welche von den Herzogen von Augustenburg und Glücksburg 
am 3tm September 1721 und am folgenden Iten durch die dazu verordneten Großkanzler und Gehei
mer äthe des Conseils von Prälat- und Ritterschaft „im ganzen Herzogthum Schleswig", wie von allen 
Besitzern adeliger Güter auf dem Schloße Gottorp, wohin sie durch die an sie im Patent gerichtete 
feierliche Entbietung berufen waren und der König sich in Person begeben hatte, eingenommen wurde. 
Prälat und Ritterschaft erschienen hiebei ganz eigentlich als ständische Repräsentanten des ganzen Her
zogthums, soweit in Verbindung mit den Besitzern adeliger Güter eine ständische Repräsentation dessel
ben als politischen Landes noch möglich war.

Die Geschichte hatte den Untergang des alten Schleswig-Holsteinischen Landtags herangeführt, 
die Souverainetätserklärungen vollendeten ihn. Auch ließen die Landesherren für den letzten Landtag 
von 1712, nachdem die gemeinschaftliche Regierung über die landtagsfähigen Städte durch den Traven- 
thaler Frieden so gut wie aufgehoben war, nur Prälat- und Ritterschaft entbieten. Die Städte be
schwerten sich nicht; sie gehörten nicht mehr zum politischen, zum gemeinschaftlichen Lande, dem Cor
pus ducatuum, sondern wurden von den regierenden Herren nur noch als Landstädte ihrer souve
rainen Fürstenthümer, und nicht mehr als zur Vertretung auf einem für das ganze Herzogthum zu 
berufenden Landtage berechtigt angesehen. Die Resolution der Landtagscommission vom 25sten Ja
nuar 1712 bezeugt, daß nur von Prälaten und Ritterschaft (nicht wie sonst von Ritter- und Land
schaft) auf der Landtagsversammlung Postulate angebracht wurden.

Für das im Jahre 1721 der alleinigen Souverainetät des Königs unterzogene ganze Herzog
thum Schleswig konnten somit als Repräsentanten der Rechte des Herzogthums nur dessen Prälat und 
Ritterschaft und nach ihnen, wegen ihrer innehabenden Güter, die Herzoge von Augustenburg und Glücks
burg und andere Besitzer solcher Güter gelten. Diese berief der König zu sich nach Gottorp und 
Prälat und Ritterschaft, wie die Besitzer adeliger Güter, schwuren König Friedrich IV  und seinen 
Königlichen Erbsuccefforen folgenden Erbhuldigungseid r

(Eid des Prälaten.)

Ich Endcsbenandter von der Ritterschafft in dem Herzogthum Schleßwig thue kundt hiermit: 
Nachdem Ihre Königliche Majestät zu Däunemark, Norwegen rc. Mein allergnädigster König und 
Herr, krafft Dero sub dato Gottorff den 22sten August 1721 ausgelassenen Patents, das vorhin ge
wesene Fürstliche Antheil des Herzogthums Schleswig mit dem Ihrigen zu vereinigen und Dero
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Crohne als ein altes injuria temporum abgerissenes Stück aus ewig wieder zu incorporiren für gut 
befunden, auch, krafft selbigen Patents, m ir allergnädigst injungiren lassen, mich alhier Persöhnlich ein
zufinden und in Dero alleinige Pfiicht zu treten und den gewöhnlichen Erb-Hulvigungs-Eyd in behöri- 
ger Form  abzulegen. S o  gelobe und verpflichte Ich , für mich, meine Erben und Successoren hiermit 
und inkrafft dieses, daß Ich  und S ie  I h r  Königliche M ajestät zu D ännem ark, Norwegen re. F ü r  
Unfern alleinigen Souverainen Landes-Herrn erkennen und halten, Deroselben, wie auch D ero König
liche Erb Successoren in der Regierung, secundum tenorem  Legis R eg iæ , Treu hold und gewärtig 
sein, allerhöchst-gedachte I h r  Königliche Mapestät und Dero Königlichen Erb-Hauses Nutzen, Bestes und 
Vortheil in allem äußersten Fleißes suchen und befördern, Schaden und Nachtheil aber, aller Möglich
keit nach, warnen, verhüten und abweuden, auch alles dasjenige thun und leisten wollen, was getreuen 
und gehorsahmen Land-Sassen und Erb-Unterthanen Ih re m  Souverainen Könige und Landes-Herrn 
zu thun und zu leisten schuldig sevnd. S o  wahr mir G o tt helffe nnd sein heiliges W ort. Urkündt- 
lich meiner Eigenhändigen Unterschrift und auffgedruckten Adelichen Pittschaffts. Geschehen zu Schleß- 
wig den 4 tm  September, A nno 1721.

D . Aeventlau,

alß Probst des adel. S t .  J o  H. C l o s t e r  von Schleßwig.

(L . S .)

(Eid des Besitzers eines adeligen GuteS.)

Ich  Endesbenandter von der Ritterschafft in dem Herzogthum Schleßwig, thue kundt h ierm it: 
Nachdem I h r e  Königliche M ajestät zu Dennemarck, Norwegen re. M ein allergnädigster König und H err, 
krafft Dero sub dato G ottorf den 22sten August 1721 ausgelassenen P a te n ts , das vorhin gewesene 
Fürstliche Antheil des HerzogthumS Schleßwig mit dem Ih rig en  zu vereinigen und Dero Crohne, als 
ein altes injuria temporum abgerissenes Stück, auf ewig wieder zu incorporiren für guth befunden, 
auch, krafft selbigen Patents, m ir allergnädigst injungiren lassen, mich alhier Persöhnlich einzufinden, umb 
in Dero alleinige Pflicht zu treten und den gewöhnlichen Erb - Huldigungs - Eyd in behöriger Form  ab- 
zulegen. S o  gelobe und verpflichte Ich , fü r mich, meine Erben und Successoren hiermit und inkrafft 
dieses, daß Ich  und S ie  I h r  Königliche M ajestät zu Dennemark, Norwegen re. F ü r Unfern alleinigen 
Souverainen Landes-Herrn erkennen und halten, Deroselben, wie auch Dero Königliche Erb Successo
ren  in  der Regierung, secundum tenorem  Legis Regiæ , Treu, Hold nnd gewärtig seyn, allerhöchst 
gedachte I h r  Königliche M ajestät und D ero Königliche Erb-Hauses Nutzen, Bestes und Vortheil in 
allem äußersten Fleißes suchen und befördern, Schaven und Nachtheil aber, aller Möglichkeit nach, 
warnen, verhüten und abwenden, auch alles dasjenige thun und leisten wollen, was getreuen und gehor
sahmen L and-Sassen  und Erb-U nterthanen  Ih re m  Souverainen Könige und Landes - H errn  zu thun 
und zu leisten schuldig seynd. S o  wahr m ir G o tt helffe und sein heiliges W o rt. Uhrkündtlich meiner

o *
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Eigenhändigen Unterschrifft nnd aufgedruckten Adelichen Pittschafts. Geschehen zu Schleßwig den Mm 
September, Anno 1721.

Christian Luders,

wegen des Guhts Frepenwil.

(L. S.)

IV. Damit das Königsgesetz im Herzogthum Schleswig für mehr gelten könnte als für die 
Erbfolge und was durch die Incorporation und Erbhuldigung verändert worden, müßte allerdings eine 
weitere positive Verpflichtung auf seinen Inhalt hinzugekommen sein. Es konnte mit dem, was darin 
nicht Erbstatut ist, was das absolutum dominium betrifft, die Landesrechte, soweit sie durch die Incor
poration und Erbhuldigung nicht berührt waren, nicht selbstfolglich alteriren. Für die Geltung des 
absolutum dominium in Schleswig hätte es, abgesehen von anderem, der Publication des Königsgesetzes 
bedurft. Freilich ist dieses für Dänemark und Norwegen, nebst zubehörigen Landen, in vim legis 
auch nicht publicirt, sondern nur auf Veranstaltung König Friedrichs IV ,  im Jahre 1709, also 
44 Jahre nach der Erlassung, authentisch abgedruckt worden. Allein die die absolute Herrschergewalt 
bereits befassende Alleinerbherrschaftsacte von 1661 hatten in diesem und dem folgenden Jahre alle 
vornehmen Einwohner vom Adel, der Geistlichkeit und des Bürgerstandes in Dänemark, Norwegen, auf 
Island und den Färöern unterschrieben nnd besiegelt.

Die Anführung in der Vorstellung der Holsteinischen Ständerversammlung, Schleswigs Verfas
sung sei unverändert, weil Friedrich IV  sofort nach der Erbhuldigung allen Unterthanen ihre Privi
legien und Freiheiten bestätigt habe, beruht auf einem Irrthum. Der König hat nur, wie bei einem 
Regierungswechsel, den früher Gottorpschen Unterthanen ihre speciellen Privilegien confirmirt. Im  
Einberufungspatent wird allen Unterthanen nur Gnade, Schutz und Gerechtigkeit verheißen. Ungeachtet 
wiederholter Ansuchen der Schleswigschcn und Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft hat Friedrich IV  
nach 1721 selbst deren Privilegien nicht bestätigt.

Eben in der Privilegienbcstätigung trat die nächst der neuen Erbfolgeordnung bedeutendste blei
bende Folge des Jahres 1721 dadurch ein, daß sie von König Chris t ian V I  an, für die Schles-
wigsche und Holsteinische Ritterschaft gesondert ertheilt wurde. Auch waren es nur die ritterschaftlichen
Privilegien, welche die Bestätigung empfingen, nicht die von Ritter- und Landschaft, wovon es schon
1712 abgekommen war. Die spätere Anerkennung der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft beruht be
kanntlich auf der vom nämlichen Könige bewilligten Beibehaltung des nexus socialis zwischen den bei
den ritterschaftlichen Körperschaften.

Im  Uebrigen ist aber die für die sonstigen Verhältnisse Schleswigs beabsichtigte Incorporation 
nicht zur Ausführung gekommen. Es bildet in Beziehung auf Dänemark keinen Staatstheil im en- 
gern Sinn, sondern, wie Holstein und Lauenburg, jedes mit seinen eigentümlichen staatsrechtlichen Ver
hältnissen, einen Theil der Gesammtmonarchie. Dagegen hat es mit Holstein alles gemein, was die



13

auch von Sr. Majestät dem König anerkannte bisherige Verbindung zwischen beiden Herzogtümern 
befaßt.

V. Die jure belli vollzogene, von England und Frankreich garantirte Erwerbung des Gottorp- 
schen Antheils von Schleswig, welche, bei dem gleichfalls nach Kriegsrecht für erloschen geachteten Got- 
torpschen Erbrechte wegen des Königlichen Antheils, 1721 zur Begründung der Erbfolge des Königs
gesetzes im Herzogthum Schleswig führte, erhielt in solcher Ausdehnung in den Jahren 1767 und 1773 
die Anerkennung des hochfürstlichen Hauses Gottorp, als dasselbe auf alle seine Ansprüche an das Her
zogthum Schleswig für ewige Zeiten zu Gunsten der Krone Dänemark resignirte.

Die Renunciationsacte des Thronfolgers von Rußland, des Großfürsten Paul  Kaiserliche Hoheit, 
vom 20/31 Mai 1773 lautet wie folgt:

Von Gottes Gnaden 

W ir  P au l

Kaiserlicher Cron-Prinz, Thronfolger und Großfürst aller Renffen, Erbe zu Norwegen, Herzog 
zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst re. re.

Thun kund hiemit, wasgestalt in dem Articulo l m0 des zwischen Jhro der Russischen Kaiserinn 
Ca th ar iua der Zwo ten, Unser Höchstgeehrtesten Frau Mutter Majestät und Gnaden, und Seiner 

Königlichen Majestät zu Dännemark und Norwegen getroffenen sub dato Moscau den 
1767 und sub dato Copenhagen den 19/30 November ejusdem anni ratificirten provisorischen Tractats 
von Jhro Kaiserlichen Majestät von allen Reuffen, gegen verschiedene von Seiner Königlichen Däni
schen Majestät übernommene praestanda, versprochen worden, alle Ihre bona officia bey Uns, sobald 
W ir Unsere Mündigkeit erlanget, anzuwenden, daß W ir in eigener Person auf den von der Crone Dänne
mark oceupirten, vormals Hochfürstlichcn Antheil des Herzogthums Schleswig, für Uns, Unsere Erben 
und sämmtliche Nachkommen auf das Bündigste renunciiren und darüber eine solenne Renunciations- 
Acte ausstellen mögten.

Wenn W ir nun nach reiflicher Uebcrlegung unter dem heutigen dato besagten provisorischen 
Tractat in allen Puncten förmlich agnosciret und ratihabiret, mithin auch selbigem in diesem Stücke 
Genüge zu leisten fest entschlossen sind.

Als renunciiren und entsagen W ir hiemit und Kraft dieses wohlwissentlich und wohlbedächtlich 
für Uns, Unsere Erben und Descendenten allen an das Herzogthum Schleswig und in specie auf den 
vormahligeu Fürstlichen Antheil desselben, die Insul Fehmarn, auch alle zu dem Schleswigschen gehö
rige, davon abhangende, oder dazu gerechnete Lande, bisher gehabten oder davon zu formirenden Eigen
thums und ändern Rechten, Forderungen, An- und Zusprüchen, sie mögen Namen haben wie sie wollen, 
auf die seyerlichste und kräftigste Art und Weise, und wollen solchemnach nicht nur, daß Jhro König
liche Majestät zu Dännemark, Norwegen und Dero Königliche Cron-Erben vorgedachtes Herzogthum 
Schleswig mit allen oberwähnten dessen Zubehörungen und Pertinentien, richtig und ungestört, ohne
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von jemanden, am wenigsten aber von Uns oder Unsere Erben und Descendenten deshalben zu 

machenden Forderung, Einrede, Ansprache und Hinderniß, ferner und zu ewigen Zeiten eigentümlich 

besitzen, innehaben, genießen und nutzen mögen, sondern W ir verbinden Uns auch zu gleichen Endzweck 

für Uns, Unsere Erben und Descendenten auf das festeste hiedurch, weder Selbst in einige Weise oder 

Wege dieser Unserer wohlbedächtlichen Renunciation entgegen zu thun und zu handeln, noch geschehen 

zu lassen, daß durch andere derselben zuwider gehandelt und gethan werde. I n  welcher Absicht W ir 

denn ferner alle vorhergegangene Testamente, Dispositiones, Pacta, Verträge, Friedensschlüsse und Ga

rantien, so entweder von Unfern Fürstlichen Vorfahren Selbst, oder in deren Faveur von ändern ge

macht, stipuliret oder eingegangen worden, es mögen solche Namen haben wie sie wollen, insoferne 

selbige dieser Unserer Renunciation und dem wörtlichen Inha lt oder Verstände derselben entgegen seyn 

mögten, hiemit in Ansehung Unserer, Unserer Erben und Descendenten expresse für aufgehoben und 

Kraftlos erklären und von jedermann angesehen wissen wollen, dergestalt daß solche, und besonders auch 

Unsers Ahnherrn, wailand Herzogs J o h a n n  Ado lphs  zu Schleswig-Holstein Christmildesten Gedächt

nisses, wegen der künftigen Succession und sonst unterm 9ten Januar 1608 gemachte Disposition und 

Verordnung zur Entkräftung oder Alterirung gegenwärtiger Renunciation niemals sollen können ange- 

zogen, noch zu einigem Behelf genommen werden.

W ir begeben Uns anbey für Uns, Unsere Erben und Descendenten aller Uns und Ihnen gegen 

diese Renunciation und Absagung etwa das Wort redenden Einreden, Einwendungen und Ausflüchten, 

wie sie immer heißen, sie mögen schon erdacht sein, oder noch ersonnen werden, als welche weder Uns 

noch Ihnen jemals zu statten kommen sollen. Alles bey wahren Großfürstlichen Worten und Treue.

Zur Urkund und dessen allen mehrere Bekräftigung haben wir dieses Renunciations-Jnstrument 

eigenhändig unterschrieben und mit Unserm Großfürstlichen Jnsiegel bedrucken lassen.

Diese Acte bedarf keiner Deutung: jede wird durch das unbedingte Vertrauen ausgeschlossen, 

welches dem unbedingten Verzichte gebührt. Der volle Effect dieses Verzichtes, wäre er auch einzig von 

Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsten Thronfolger anSgegangen, kann, auch gegen jeden Dritten, 

schon deshalb nicht bezweifelt werden, weil hinsichtlich eines im Kriege gewonnenen Landes völkerrechtlich 

die Cession oder Renunciation des achtelt Besitzberechtigten genügt, der im vorliegenden Falle zugleich 

als der Chef des Hochfürstlichen Gesammthauses Gottorp anerkannt worden war. Daß aber die Renun

ciation Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten P a u l  jene Bedeutung mit dieser Bürgschaft ver

bindet, ergiebt gleich der erste Artikel des provisorischen Tractats vom **/22  April 1767 mit den 

Worten r

So geschehen Zarsko-^elo den 20/31 May 1773.

P a u l .

C. v. Panin. 

<£. v. Saldern.
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„Jhro Kaiserliche M ajestät von allen Reußen bewilligen für Sich und in Vormundschaft D ero  
Herrn S oh n es, Kaiserliche Hoheit, die von Königlich Dänischer S e ite  anbegehrte völlige Renun
ciation auf den von der Crone Dännemark occnpirten Hochfürstlichen Antheil des Herzogthums 
Schlesw ig rc."

Derselbe Artikel enthielt weiter das Versprechen:
„auch alle lebende Fürsten der Holstein-Gottorpischen Männlichen Linie dahin zu vermögen, daß 
sie entweder sogleich jetzo, oder die M inorennes sofort nach erlangter M ajorennität, ebenmäßig 
die Renunciation auf beregten Antheil des Herzogthums Schleswig feierlich beschaffen."
Diese Kaiserliche Zusicherung des provisorischen T ractats, dem die Renunciationsacte des G roß

fürsten Thronfolgers als Entwurf bereits anlag, war von Seiten  des Repräsentanten der dritten G ot-  
torpschen Linie in Uebereinstimmung mit dieser Acte in Erfüllung gegangen, a ls der Kaiserliche Thron
folger letzteren bei Abschluß des D efinitiv-Tractats vom 1 ™  vollzog.

M it dem Repräsentanten der zweiten Gottorpschen Linie, dem Königlich Schwedischen Thronfolger 
A d o l p h  F r i e d r i c h ,  hatte das Königliche Cabinet, zu einer Z e it , wo es den Anschein hatte, daß 
diese Linie in bcn nächsten Gottorpschen Anspruch eintreten werde, wegen ihres Verzichts auf Sch les
wig und wegen des Austauschs des Großfürstlichen Antheils von Holstein früher schon direct unter
handelt. D er Verzicht erfolgte im Jahre 1 7 5 0 ,  bündigst nnd für ewige Z eiten , zu Gunsten König 
F r i e d r i c h s  V. und seiner Erben nnd männlichen Descendenten und nicht bloß wegen des Gottorpschen 
A n theils, sondern zugleich wegen des ganzen Herzogthums Schlesw ig. A ls der actuelle Anspruch sich 
in  der ersten Linie erhielt, also die diesseitige Unterhandlung sich dahin wenden mußte und hier ihr 
Z iel erreichte, lag kein Interesse für die Königliche Regierung mehr vor, die Königlich Schwedische 
Linie bei den Verträgen von 1 7 6 7  und 1 7 7 3  noch zugezogen zu sehen. I h r  konnte und mußte die 
Renunciationsacte des actuell Berechtigten, S ein er Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Thronfolgers, 
m it der G arantie, w e lch e  s ie  h i n s i c h t l i c h  der  h ö c h s t e n  E r b e n  u n d  D e s c e n d e n t e n  u n d  
g e g e n  j e d e n  Ä n d e r n  e n t h ä l t ,  wie damals so für immer, auf das vollkommenste genügen.

VI. D a s  Erbrecht der Oldenburger war im Herzogthum Sch lesw ig , so lange dieses vom Reich 
und der Krone Dänemark zu Lehn g in g , kein bloßes Geblütsrccht, vielmehr war dessen Wirksamkeit 
durch die gleichmäßige Anerkennung des Lehnsherrn und der Stände beschränkt. Von diesen zwei B e 
dingungen mußte das ständische W ahlrecht, welches die S te lle  einer Successionsordnung vertrat, im  
Jah re 1 6 1 6  vor der Macht der zwei M itregenten, zur Begründung des Erbrechts der Primogenitur
ordnung für ihre Antheile, weichen.

D er Stam m vater des Sonderburgischen H auses, Herzog J o h a n n  d e r  J ü n g e r e  nnd seine 
Nachkommen, welche mit ihren lehnsrührigen Besitzungen vom Königlichen Antheile gänzlich abgetheilt 
waren, hatten die ständische Erbhuldigung nicht erlangen können. Hierin wollten dieselben nicht sowol 
einen Anspruch auf E in tritt in die Mitregierung verfolgen, als sich die ständische Anerkennung dafür
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sichern, daß der Ausübung ihres auf Geblüt und Belehnung beruhenden Successionsrechts auch wegen 
der gesammten Hand am Herzogthum nach der Landesverfassung kein Hinderniß mehr entgegenstehe.

Für sie wurde auf den: Landtage von 1616 des ständische Wahlrecht nicht ad jus primogeni- 

turae reducirt. Sie hatten demnach von den Landständen auch nicht das Recht erlangt, für ihre Linie 

eine Primogeniturordnung zur Ersetzung der Wahl zu stiften.
Als im Jahre 1658 das Herzogthum Schleswig in einen theils gesonderten, theils gemeinschaft

lichen Besitz zweier souverainer Fürsten verwandelt wurde, war es für die Sonderburger Herzoge von 

höchster, ja entscheidender Bedeutung, in einem Lande, wo das reine Geblütsrecht durch Belehnung und 
Huldigung beschränkt gewesen, und wo die Belehnung allein um so weniger ein genügender Succes

sionstitel war als hierauf nach den Landesprivilegien nur der gewählte Landesherr Anspruch hatte, ihre 

eventuellen Erbrechte durch Erbverträge mit den beiden souverainen Fürsten zu sichern.
Es geschah nicht. Die Sonderburgschen Fürsten blieben so gestellt, daß sie sich damit begnügen 

mußten nach wie vor für ihre Antheile am Erbe Johanns  des Jü n ge re n  Belehnung, und daneben 

für ihren Erbanspruch am Herzogthum die gestimmte Hand zu suchen.
So entstand die Anomalie, daß eine Investitur für ein allodiales Land in Frage blieb.

Die Könige mochten es geschehen lassen um die Erinnerung des Schleswigschen Lehns, ungerne 

und auch nur bis zum Ausgang des Mannsstammes der regierenden Fürsten ausgegeben, mit Rücksicht 
auf die Bedeutung dieses vom König und den Neichsständen im Sinn der früheren Verbindung gemach

ten Vorbehalts, im Andenken zu erhalten.
M it dem Jahre 1721 änderten sich die Verhältnisse. Schleswig wurde mit Dänemark verbunden. 

Auch die Herzoge von Angustenburg und Glücksburg nahmen an der dem Könige und den Königlichen 

Erbsuccessorcn geleisteten Erbhuldigung mit fölcstlibcn Eiden Theil:
„Ich P h i l i p p  E rn s t ,  Erbe zu Norwegen, Herzog zu Schleßwig, Holstein, Stormarn und der 

Ditmarschen, Graf zu Oldenburg u n d  Delmenhorst rc. Thue kund hienutr
Nachdem Ihre Königliche Majestät zu Dennemark, Norwegen rc. mein gnädigster König und 

Landesherr, Kraft dero sub dato Gottorf den 22sten Augusti 1721 ausgelassenen Patents, das vorhin 

gewesene Fürstliche Antheil des Herzogthums Schleswig mit dent Ihrigen zu vereinigen und Dero 

Crohne als ein altes injuria temporum abgerissenes Stück, auf ewig wieder zu incorporiren für gnth 

befunden, auch derowegen an mich gnädigst gesinneu lassen, den Deroselben, als jetzigem alleinigem Be

sitzern besagten Herzogthums Schleswig ratione meiner darin belegenen Güther, gebührenden Erb- 

Huldigungd-Eid abzustatten; So gelobe und verpflichte Ich für Mich, meine Erben und Successoren 

hiemit und in Krasst dieses, daß Ich und Sie Ih r  Köuigl. M tt. zu Dennemarck, Norwegen rc. für 

Unftrn alleinigen Souverainen Landesherrn erkennen und halten, Deroselben, wie auch Dero Königl. 

Erb-Successoren in der Regierung*) secundum tenorem Regiæ legis, treu, hold und gewärtig seyn,

*) Es ist zu bemerkt«, daß in alle« vorliegenden Formularen nur in diesem Eide das Comma vor „secundum“ fehlt.

Vor „treu“ findet es fich überall.
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Hochgedacht Ih r  König!. Majestät und Dero König!. Erb-Hauses Nutzen, Bestes und Vortheil in 
allem äußersten Fleißes suchen und befördern, Schaden und Nachtheil aber, aller Möglichkeit nach, 
warnen, verhüten und abwenden, auch alles dasjenige thun und leisten wollen, was getreue Fürsten und 
Vasallen Ihrem Souverainen Könige und Oberherrn zu thun und zu leisten schuldig seynd. So wahr 
mir Gott helffe und sein heiliges Wort. Urkundtlich meiner eigenhändigen Unterschrift und fürgedruck
tem Fürstl. Insiegel. Geschehen zu Schleßwig den 3ten Septembris 1721.

(L. S.) Philipp Ernst.

Ich Chr is t ian  August, Erbe zu Norwegen, Hertzog zu Schleßwig, Holstein, Stormarn und 
der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst re. Thue kund hiemitr Nachdem Ihro Kö
nig!. Majestät zu Dennemarck, Norwegen re. Mein gnädigster König und Landes-Herr, krafft Dero 
sub dato Gottorff den 22sten Augusti 1721 ausgelassenen Patents, das Vorhut gewesene Fürstl. Antheil 
des Herzogthnms Schleswig mit dem Ihrigen zu vereinigen, und Dero Crohne, als ein altes injuria 
temporum abgerissenes Stück, ans ewig wieder zu incorporiren für guth befunden, auch Derowegen 
gnädigst an Mich gesinnen lassen, den Deroselben, als jetzigem alleinigen Besitzern besagten Herzogthums 
Schleswig, ratione Meiner darin belegenen Güther, gebührenden Erb-Huldigungs-Eid abzustatten; So 
gelobe Ich, für Mich, Meine Erben und Successoren, hiemit und in Krafft dieses, daß Ich und Sie 
Ih r  Königl. Majestät zu Dennemarck, Norwegen re. für Unfern alleinigen Souverainen Landes-Herrn 
erkennen und halten, Deroselben wie auch Dero Königl. Erb-Successoren in der Regjerung, secundum 
tenorem Legis Regiæ, treu, hold und gewärtig seyn, Hochged. Ih r  Königl. Majestät und Dero 
König!. Erb-Hauses, Nutzen, Bestes und Vortheil in allem äußersten: Fleißes suchen und befördern, 
Schaden und Nachtheil aber, aller Möglichkeit nach, warnen, verhüthen und abwenden, auch alles das
jenige thun und leisten wollen, was getreue Fürsten und Vasallen Ihrem Souverainen Könige und 
Ober-Herrn zu thun und zu leisten schuldig seynd. So wahr mir Gott helffe und sein heiliges Worth. 
Urkundlich Meiner eigenhändigen Unterschrift und fürgedrucktem Fürstl. Insiegel. Geschehen zu Schleß
wig den 3ten Septembris, Ao. 1721.

(L. S.) C. August H. 3. Holstein.

Diese Eide wurden laut Bericht der Königlichen Commiffarien, welche sie am Tage vor der 
Erbhuldigung von Prälat und Ritterschaft und den Besitzern adeliger Güter in der Stadt Schleswig 
entgegennahmen, von beiden Herzogen „ohne die geringste Contestation" vollzogen. Sie lauteten, wie- 
wol von den zwei Fürsten auch als „Vasallen" unterschrieben, nur für ihre Güter, nicht für Lehn- 
besitz. Im  Besitz von Lehnstücken waren damals im Schleswigschcn noch zwei Herzoge, der von Nor- 
burg und der von Glücköburg. Von keinem derselben wurde in dieser Qualität (die die Linie Son- 
derburg-Sonderburg schon seit mehr als fünfzig Jahren verloren hatte) der Eid gefordert. Die Eide 
waren kein Verzicht auf lehnrechtliches Erbrecht; [aber eine Erbfolge im Herzogthum, wozu unter M it
wirkung der beiden mit adeligen Gütern dort angesessenen Sonderburgschen Herzoge („für sich, ihre

3
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Erben und Successoren") das Geschlecht König Friedrichs III. im männlichen und weiblichen Stamme 
berufen worden war, vor dessen Ausgang für eine agnatische Succession, namentlich der Erben und 
Successoren dieser Herzoge, zu einer staatsrechtlichen Unmöglichkeit geworden.

Von keinem ihrer Stammvettern, selbst von denen nicht, die, wie der Feldmarschall Herzog von 
Beck und der dem Dänischen Thron nicht günstig gesinnte Herzog von Rethwisch, eine unabhängige 
Stellung im Auslande hatten, erfolgte eine Verwahrung gegen die Vorgänge von 1721. Daß dem 
Herzog Friedrich K a r l  von Plön 1722 ein Erbrecht auf Schleswig zugestanden worden, ist völlig 
ungegründet.

Ungeachtet jener Vorgänge bleibt der Bestand der Rechte der Sonderburgschen Fürsten, die keinen 
Theil an der staatsrechtlichen Veränderung von 1721 hatten, welcher dieser Rechtsbestand auch war, 
direct unwidersprochen.

Nachdem der letzte Gesammtlehnbrief für die Nachkommen Herzog Johanns  des Jüngern,  
im Zahre 1649 ausgestellt worden war, fuhren diese auch nach 1721 fort nicht allein „wegen ihres 
innehabenden possedirenden Antheils" im Herzogthum Schleswig, sondern auch „wegen der gesammten 
Hand daran und dem Lande Fehmarn" zu muthen. Allein auf die Muthgesuche folgte um so weniger 
noch eine Investitur als diese (bis auf eine zweifelhafte von 1663 für die ausgestorbenen Linien von 
Sonderburg-Sonderburg und Sonderburg - Norburg; für Plön war 1670 eine solche zugesagt aber 
nicht zur Ertheilung gekommen) schon seit der Souverainetät nicht mehr verliehen war.

Man hat gesagt, die Muthscheine hätten bis in den Anfang des vorigen Jahrhunderts fortge
dauert; sie haben es länger und könnten es noch, wenn noch ein Sonderburgischer Stamm mit lehn- 
barem Stammgut eristirte, ohne für die 1721 begründete Erbfolge nach dem Königsgesetz ein Hinder
niß zu bilden. Die letzte Königliche Antwort statt Muthzettel für die letzten Sonderburgischen LehnS- 
solger des Glücksburgischen Hauses, wegen possedirenden Lehnstücks, datirt vom 7ten August 1767.

Allein dieses, wie alle früher auf die Muthgesuche erfolgten Königlichen Erwiederungsschreiben 
waren nur dahin abgefaßt, daß die Rechte der Linie durch die Muthung gewahrt sein sollten, aber 
wegen der Belehnung Vorbehalten wurde: „wenn und welcher Gestalt solche geschehen könne." I n  
diesem Sinn mit Vorbehalt von Zeit, Ort und Weise der Belehnung, auch mit Verweigerung dersel
ben mit Rücksicht auf Incidentfragen wegen des Besteurungsrechts, unehrerbietigen Bezeigens rc. liefen 
solche Muthungen noch durch des Jahrhundert von der Souverainetät bis zur unbedingten Abtretung 
Schleswigs an die Dänischen Thronerben, welche die Kaiserlich Russische Renunciationsacte im Ent
wurf schon 1767 aussprach.

Die Sache ist, daß seit der Erblichkeit in den zwei souverainen Fürstenhäusern, also seit 1658, 
ein Sonderburgscher Succeffionsanspruch an Schleswig von der Königlichen Linie, so lange von ihr 
noch Mann oder Weib übrig, als nicht mehr berechtigt betrachtet wurde. Dies beweist der nämliche 
Vorgang der zur Unterstützung der entgegengesetzten Behauptung in Bezug genommen worden ist. Der 
von König Friedrich III. dem Herzog Joachim Ernst von Plön gemachte, seinem Sohn dem
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Prinzen Hans Adolph bei dessen Aufenthalt in Kopenhagen im Jahre 1665 eröffnete Vorschlag 
ging nämlich wörtlich dahin:

„ES verspricht Herzog Joachim Ernst  für sich und seine Erben und Nachkommen, wie auch 
im Nahmen Dero sämmtlichen Herrn Vettern Sunderburgischer Linie, als Herzogs Johann sen des 
jüngeren nachgelassenen Söhnen und gesammten Erben und Nachkommen, daß Ihre Liebden und Sie 
auf die begehrte Erbhuldigung zu dem Herzogthum Holstein, so lange bis unsre ehelichen Descenden
ten mann- und fraulichen Geschlechts und Dero Leibs-Erben mtb Nachkommen einer übrig und nach 
Gottes Willen im Leben sein wird, gänzlich begeben (weil im Schlcswigschen Unsre und der Unsrigen 
Erbgerechtigkeit bereits stabiliret und festgestellet) nichts mehr zu praetendiren, noch dieselbe unter was 
Praetert es auch sein mögte in oder außerhalb Gerichts zu suchen — sondern Jhro Liebden und Dero 
Mittbenannte derselben hiemit und Kraft dieses beständigster Maßen renuntiiren. Wie auch Jhro 
Liebden darüber Dero gesammten Herrn Vettern, Herzoge zu Schleswig-Holstein-Sunderburgischer Linie 
schriftlichen Consens einzuschaffen versprechen. Doch jedoch durch göttliche Verhängniß Unsere König
liche Familie männlichen und fräulichen Geschlechts durch Sterbfällc gänzlich ausgehen sollte, bleibet 
Herzog Joachim Ern stens wie Dero mitgemeldten Herren Vettern und die von ihnen künftig 
posteriren mögten, ihr jus successionis aus berührte Unsere Fürstentümer Vorbehalten und vorgemerkt."

Alle Verleihungen der gesammten Hand waren für die Sonderburgsche Gesammtlinie, soweit alle 
Nachforschungen gereicht haben, ausschließlich an angestammte Lehntheile geknüpft. Sie scheinen keinem 
Personalisten des Sonderburgischen Hauses ohne im Zusammenhang mit Lehnbesitz je ertheilt zu sein. 
Daher mußte, wenn dies feststand, der Königlichen Linie, um allen Sonderburgschen Erbprätensionen 
ein Ende zu machen, nichts näher liegen als das Lehngut, welches sie bedingte, selbst zu erwerben. 
Und dies machte die Königliche Linie sich nicht allein zur Aufgabe, sie vollbrachte es. Seit denLCon- 
cursen woraus Sonderburg und Norburg an sie kamen, vollendete sie successive durch Verhandlungen 
nnd Entschädigungen die Wiedererwerbung des an Plön cedirten Norburg und dann die Erwerbung 
von Plön und Glücksburg für die Krone Dänemark, so daß kein Sonderbnrgischer Herzog seit 1779 
mehr irgend einen Theil des alten Sonderburgischen Fürstenlehns als solchen besessen hat.

Im  Patent vom 9ten September 1806, wogegen der letztvcrstorbene Herzog von Schleswig- 
Holstein-Sonderburg-Augustenburg die Rechte seines Hauses wegen Holstein gewahrt haben soll, (eine 
Urkunde darüber hat nicht gefunden werden können) wurde die Vereinigung dieses Herzogthums als 
eines ungetrennten TheileS mit dem Staatskörper der übrigen Monarchie ausgesprochen. Eine Ver
wahrung gegen diesen Ausdruck „Staatskörper" ist noch nicht behauptet worden.

So stände es mit den Erbrechten des Sonderburgischen Fürstenhauses, insofern dergleichen wirk
lich noch agnatisch von den Herzoglichen Linien Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg jmtb 
Schleswig - Holstein - Sonderburg - Glücksburg prätendirt werden wollten.

Daß solche Ansprüche die für das Herzogthum Schleswig bestehende Erbfolge des Königsgesetzes 
nicht berühren können, dafür genügt freilich schon, nebst den Garantien Frankreichs und Englands, die
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Bürgschaft, welche die Kaiserlich-Russische Verzichtsacte gewährt. Aber hiervon unabhängig sind es die 
vorstehenden Rechtsgründe wovon sie nicht weniger erwartet werden darf.

Es bleibt noch ein neuerlich verbreiteter Jrrthum zu berichtigen, der, welcher das Erbstatut der 
Speciallinie Sonderburg von 1633 in ein Primogeniturgesetz für Staatssuccessionen verwandelt hat. 
Weder das Haus noch eine Linie des Hauses Sonderburg hat je ein solches besessen, oder ursprüng
lich zu besitzen geglaubt. Jenes Erbstatut war bloß ein Erbvergleich unter den Söhnen des Herzogs 
Alexander von Sonderburg-Sonderburg für ihren Besitzstand und dessen Zuwachs unter vereinbarter 
Theilung des Mobiliar-Nachlasses und der Bestimmung für solche Erbfälle die nach göttlicher Provi- 
denz künftig angestammt werden mögten: sich darüber freundbrüderlich vergleichen zu wollen. Die 
Königliche Bestätigung ist nur für einen Erbvergleich dieser Art und dieses Sinnes erbeten und nach 
dem hierauf erfolgten Königlichen Antwortschreiben nur für „die Herzogs Alexandri  hiuterlaffener Länder, 
Güther und Fahrnuß halber aufgerichtete Erbvereinigung" ertheilt. Daher erklärt sich mtch die dieser 
Erbvereinigung fehlende Kaiserliche Bestätigung ganz einfach dadurch, daß ihr wesentlicher Gegenstand 
Stadt und Amt Sonderburg waren, und daß für einen weiteren Umfang dem Kaiser nichts der Bestä
tigung Fähiges vorzulegen war. Sonst würde die Linie Sonderburg-Sonderburg doch schwerlich im 
Jahre 1633 in Rücksicht des Bedürfnisses derselben anderes gedacht haben, als das Haus Gottorp im 
Jahre 1608, Dänemark 1650 und Graf Anton Günther von Oldenburg und Delmenhorst 1653.

Doch es mögen das Schreiben des Herzogs J oh a nn  C h r is t ian  an König Chr is ian lV . ,  
worin dessen Destätigung nächgesucht wurde tmb die Antwort des Königs selbst reden.

„Durchleuchtigster Großmächtiger Königs Ew. Königl. Majestät seindt unsere gantzwillige gestißne 
Dienste undt was wir besten der verwandtnuß nach vielmehr liebst und guetes vermüegen zuvor, freund
licher Hochgeehrter Herr Vetter, Ew. Kon. Mt. Thund wir zufoderst bei abwechselung der itzigen Zeit 
von dem Allmüegenden Gott, ein glücksähliges, friedt- und freideureiches neues Jahr, fürnemblich aber, 
daß Sie nicht allein dieß nunmehr angetrettene, Sondern auch viele darauf folgende Jahre, in behar- 
licher Leibst gesundtheit undt aller florirender hohen Prosperität anfahen und vollenden müegen auß 
väterlicher trewhcrtziger devotion an wündschen, undt daneben dienstfreundlich berichten, wasgestalt wir 
durch der göttlichen Almacht sonderbahren direction für wenig Tagen mit unfern freundlichen geliebten 
Herr Brüder nach publicirung, Vernehmung und approbirung unsers in Gott ruhenden Herrn Vatters 
weilandt Herrn A le x a n d r i ,  Erben zu Norwegen, Hertzogen zu Schleswig, Holstein, Christsähligster 
gedachtnus, hinterlaffenen Testaments oder letzten willens, einen wissent- und wohlbedächtlichen, besten
digen undt ewig wehrenden brüderlichen Erbvertrags wegen derer auf uns devolvirten Landt undt 
Leute, in schriften aufgerichtet undt volzogen wie solches bevgeheude Copey mit mehrem besagt. Von 
den Ew. Königl. Mt. Hüchrespectiritche Confirmation über solche Erbvereinigung wir zu suchen gantz 
nöthig erachten, uns auch deren ertheilung allerdings getrösten. Als gereicht drauff zu Ew. Königl. Mt. 
unser dienstsreundliches vleisiges pitten, Sie geruhen uns hierein Jhro Königliche große gewogenheit zu 
demonstriren undt besagten Erbvergleich mitt Ihrer fürtrefflichen confirmation in optima forma zu
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secondircn mtb zu authorisiren. Maßen wir zu fernerer sollicitirung undt da nötigh producirung 
des original Vertrags, gcgcnwcrtigcn unfern Kammer Secretarium und lieben getrewen Gcorgh Thurn 
von hinnen abgeschickt. Bey welchem Ew. Königl. Majestät gewirige Bezeigung wir ohngezweiselt er
warten, undt seindt er bei aller occurentz nach höchster müeglichkeit zu demeriren so schüldigh als 
bereit, Ew. Königl. Mt. damit Gottes ohnanfförliche conservantz zu allem selbst gefälligem hohen 
anfnehmen nndt Ihre zu behorsambcr velterlicher faveur miß bestes vleißeS reeommandircnd, Datum Son
derburg den 2 January Anno 1034.

Von Gottes Gnaden I ohanS Chr is t ian 
Erbe zur Norwegen, Hertzog zu Schleßwig, 
Holstein re. Ew. Kön. Mt. dienstwilliger ge
treuer Vetter

J .  Christian.

C h r i s t i a n  ?c.

P. P. Hochgcborner Fürst, Freundlicher lieber Vetter, W ir haben Ew. LL. hertzliche Glückwünschnngh 
zum ist eingetrettenem uewcn Jahre, so wie was Sie wegen Unser Königl. confirmation einer zwischen 
Sie und ihren Hern gebrudern Dero allerseits in Gott ruhenden Hern Vattern, Ehristseliger gedächt- 
nuß weilant Herzogh A l e x a n d r i  LL. hintcrlassenen Länder, Güeter undt Fahrnuß halber auffgcrich- 
tetcn Erbvercinignngh  ̂rmdt recesses in freundvetterlichem Verträwcn suchen wollen, zur besonders woll- 
meincnden willen vermercket; Wie W ir nun angeregter congratulation halber fürerst Unß gegen E. LL. 
freundvctterlich thnen bedanken, auch Deroselben von dem Allmächtigen gleichmäßigen gnadensehgen von 
Herstcn wünschen, Alß haben wir auch nichts daweniger Dero gesuchten confirmation gewuerigh geruhet 
undt thnen dieselbe E. LL. bei Dero abgesertigten Cammer Secretario gegenwertigh zuerygk schicken; 
verpleibendt E. LL., die W ir Gottes högsten Beschirmbungh treulich einverleiben, jederzeit zu aller 
sreundtvetterlichen Willfahr in mehren bcigethan und geneigt. Geben Schanderbnrg den 15 January 
Anno 1064."

Nach dem was die vorstehenden zwei Schreiben ergeben, kann es nicht mehr befremden, daß, als 
den Linien Augustenburg und Beck die Erbschaft ihrer Agnaten zu Sonderburg-Plön und Sonderburg- 
Glücksburg eröffnet wurde, nichts nach Erstgeburt entschieden worden ist. Dieselben hatten auf bcioe 
Erbschaften im Voraus so verzichtet, daß ihnen ein Aequivalent der Einkünfte bestellt werden solle, 
die dem Königlichen Hanse wirklich aus dem Verzichte Zuwachsen würden. Bei Plön waren neben 
dem Herzog von Glücksburg (der durch eine früher bestimmte Leibrente abgefundcn war) der Herzog 
und der Prinz von Beck, die im Grade nächsten Agnaten und erhielten demgemäß als wirkliche Erben 
ihr Aequivalent für zwei Drittheile des Plönschen Lehnsdistricts mit einer Leibrente von 10,000 Nthlr.

Der Herzog Friedrich C hr i s t i a n  von Augustenburg und dessen Herr Bruder hatten nur 

den Anspruch, daß für sie nach Aussterben der Glücksbnrgschen oder der Beckschen Linie ein Aequiva
lent berechnet werde.
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Sie zogen vor, sich sofort nicht eines wirklichen Erbtheils wegen, sondern wegen aller künftigen 

Ansprüche, die sie nach dem Aussterben dieser beiden Linien gehabt haben würden, abfindcn zu lasten. 

Gegen eigentümliche Uebertragung mehrerer Güter auf die Augustenburgischen Mannsstämme ward 

auf alle diese Ansprüche, auch auf die Zusage verzichtet, daß die Becksche Leibrente demnächst ans 

Augustenburg übergehen solle.
Als das Hans Glücksburg ausstarll, waren die schon gänzlich abgesundenen Angustenburgschen 

Agnaten die nächsten im Grade und daher erhielt der Enkel des Herzogs Peter  Fr iedr ich Augus t  

von Beck keine Erhöhung seines Äquivalents, da aus seinem Verzicht dem Königlichen Hause keine 

weitere Einkünfte zusielen.

I n  dieser Weise ist Augustenburg für ein Drittheil von Plön und für das Herzogthnm Glücks

burg, die Linie Beck für zwei Drittheile der Plönschen Erbschaft abgcfnnden. Nur die Linie Beck

hat, wenn durch Aussterben der Augustenburgischen Mannsstämme die eigentümlich übertragenen Gü
ter zurückfallen, Anspruch auf Erhöhung ihres Äquivalents.

Es ist vor dem Schluß dieses Prüsungsergebnistes noch hervorzuheben, daß eventuelle Succes 

sionsansprüche von Liuien des Herzoglich Sonderbnrgschen Hauses bei den Hochfürstlich Gottorpschen 

Verzichten auf Schleswig durch die Verträge von 1767 und 1773 so wenig als vorhanden in Be 

tracht gekommen, als dagegen, auch nachdem diese Verträge zur allgemeinen Kenntniß gelangt, verwahrt 

worden sind. -------- -------- ------------ —
Wenigstens ist in den hiesigen Archiven keine Spur solcher Einsprache aufgefunden.

Diese Verträge bilden längst Bestandteile des Europäischen Völkerrechts. Hiernach, wie nach
allem Ausgeführten kann in Rücksicht der eventuellen Succession in das Herzogthum Schleswig keine

Rechtsfrage mehr offen erachtet werden.
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